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PFINZTAL 

natürlich – liebenswert - modern  

 
 

Sitzung des Gemeinderates 

Termin: Dienstag, 29.01.2019, 18:00 Uhr 

Ort, Raum: Selmnitzsaal (Europaplatz),  
Karlsruher Straße 84, 76327 Pfinztal (Berghausen) 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 

 
 1.  Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und 

Einwohner   
 

   
 2.  Waldzustandsbericht 

Kultur- und Hiebsplan 2018 - Vollzug 
Kultur- und Hiebsplan 2019 - Nutzungsplanung 
- Beratung und Beschlussfassung   

BV/266/2019 

   
 3.  Forstreform 2020   BV/270/2019 
   
 4.  Bebauungsplan "Seniorenzentrum und Wohnpark an der Pfinz" 

- Städtebaulicher Vertrag Natur- und Artenschutz 
- Information und Kenntnisnahme   

BV/044/2018/6 

   
 5.  Durchführung von Kanalinspektions- und Reinigungsarbeiten in 

Erfüllung der Vorgaben nach der Eigenkontrollverordnung 
- Durchführung des Wettbewerbsverfahrens für die gewerblichen      
  Leistungen 
- Auftragsvergabe   

BV/265/2019 

   
 6.  Situation Bahnübergang Kleinsteinbach 

- Unterrichtung des Gemeinderates über den aktuellen 
  Verfahrensstand 
- Beratung und Entscheidung über das weitere Vorgehen   

BV/267/2019 

   
 7.  Mitteilungen der Bürgermeisterin    
   
 8.  Mitteilungen und Anfragen aus dem Gremium    
   
 9.  Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und 

Einwohner   
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/266/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Waldzustandsbericht 
Kultur- und Hiebsplan 2018 - Vollzug 
Kultur- und Hiebsplan 2019 - Nutzungsplanung 
- Beratung und Beschlussfassung 
Fachbereich: Geschäftsstelle Gemeinderat Datum: 15.01.2019 
Bearbeiter: Dipiazza AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 29.01.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Der Kultur- und Hiebsplan 2019 wird beschlossen.        
   

 
 
Sachverhalt: 
Der Leiter des Forstbezirkes Süd im Landratsamt Karlsruhe, Herr Thomas Rupp, wird in der 
Sitzung anwesend sein und mündlich berichten sowie für die Beantwortung von Fragen zur 
Verfügung stehen. 
 
Gegenüber der Beschlusslage vom 19.12.2017 haben sich im Hinblick auf den damaligen 
Beschluss zum Doppelhaushalt 2018/2019 u.a. finanzielle Änderungen ergeben. 
 
Diese sind bereits in den Nachtragshaushalt eingeflossen. 
 
Der aktualisierte Kultur- und Hiebsplan wird vorgestellt. 
   
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Auszug Verwaltungshaushalt 2019 (Nachtragshaushalt) - Forstwirtschaftsplan  
 
Darstellung des Landratsamtes Karlsruhe 
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/270/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Forstreform 2020 
Fachbereich: Geschäftsstelle Gemeinderat Datum: 16.01.2019 
Bearbeiter: Dipiazza AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 29.01.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Die Gemeinde Pfinztal nimmt die vorläufige Entgeltberechnung 
des Landkreises Karlsruhe für forstliche Dienstleistungen zur 
Kenntnis und stimmt grundsätzlich dem Beitritt zu einer noch zu 
gründenden Körperschaft zu.        
   

 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 21.12.2018 (siehe Anlage) informiert das Landratsamt Karlsruhe über den 
Umsetzungsstand der Forstreform 2020. 
 
Zum einem geht es um die Übernahme der forstlichen Dienstleistungen durch eine noch zu 
gründende Körperschaft, welche die Aufgaben der Forstverwaltung übernehmen wird, zum 
anderen um den gemeinschaftlichen Holzverkauf des Landkreises Karlsruhe für seine Ge-
meinden. 
 
Der bisherige Forstverwaltungskostenbeitrag beträgt in 2019 46.183,00 Euro netto. 
Ab 2020 würde dieser lt. bisherigen Berechnungen bei   53.064 Euro netto liegen. 
 
Herr Rupp vom Landratsamt Karlsruhe wird über die Forstreform in der Sitzung berichten. 
   
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
   
 
 
Anlagen: 
Schreiben Landratsamt Karlsruhe vom 21.12.2018 
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/044/2018/6 
 

Tagesordnungspunkt 

Bebauungsplan "Seniorenzentrum und Wohnpark an der Pfinz" 
- Städtebaulicher Vertrag Natur- und Artenschutz 
- Information und Kenntnisnahme 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 15.01.2019 
Bearbeiter: Schönhaar AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bau- und Wirtschaftsausschuss 06.03.2018 öffentlich 

Gemeinderat 29.01.2019 öffentlich 

Bau- und Wirtschaftsausschuss 11.09.2018 nicht öffentlich 

Bau- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 29.01.2019 nicht öffentlich 

Gemeinderat 29.01.2019 öffentlich 

Gemeinderat 18.12.2018 nicht öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Das Gremium nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.        
   

 
 
Sachverhalt: 
Das Vorhaben wurde bereits mehrfach in den gemeindlichen Gremien beraten. Im Zuge der 
letzten Beratungen (Stellplatzsituation) wurde sowohl durch den Bau- und Wirtschaftsaus-
schuss als auch durch den Gemeinderat nochmals bestätigt, dass zur Sicherung der Planung 
und der gemeindlichen Interessen vor Weiterbetreibung des förmlichen Bebauungsplanver-
fahrens zunächst die Verträge über die Realisierung des Vorhabens (Durchführungsvertrag 
nach § 12 BauGB) bzw. die natur- und artenschutzrechtlichen Aspekte (städtebaulicher Ver-
trag nach § 11 BauGB) zu erarbeiten und unterzeichnen sind. 
 
Nach intensiver Abstimmung zwischen Vorhabenträger und Verwaltung liegt nun der unter-
schriftsreife „Städtebauliche Vertrag zur Sicherung und Durchführung natur- und artenschutz-
rechtlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ vor. Das Vertragswerk samt Anlagen ist die-
ser Vorlage als Anlage beigefügt. Dem Vertrag zugrunde liegt die von der unteren Natur-
schutzbehörde anerkannte „Artenschutzrechtliche Prüfung und allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 UVPG“, Stand 11.10.2018. Der Vertrag wird zeitlich vorgezogen ge-
schlossen, da er insbesondere die ökologischen Maßnahmen konkretisiert und sichert, die 
vor oder während der Realisierung umgesetzt werden müssen (CEF-Maßnahmen / ökologi-
sche Baubegleitung). Bezüglich der Regelungen zur Freiflächenplanung / Bepflanzung wur-
den – neben den Vorgaben der saP – zum einen erste Ansätze des Büro Ukas aufgegriffen, 
zum anderen wurde das Büro Haller beratend eingebunden (Stammumfang, Konkretisierung 
Pflanzlisten etc.). Der Freiflächenplan an sich liegt derzeit noch nicht vor. Er wird – unabhän-
gig von dem heute zur Kenntnis zu nehmenden städtebaulichen Vertrag – verbindlicher Be-
standteil des Durchführungsvertrages werden. 
 
Der städtebauliche Vertrag wird aktuell ausgefertigt und zur Unterschrift durch die Vertrags-
parteien vorbereitet. 
 
Aktuelle Situation / Abbruch der Bestandsgebäude / Entfernung von Gehölzen 
Der städtebauliche Vertrag regelt auch die Voraussetzungen der Entfernung von Gehölzen 
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sowie des Abbruchs von Bestandsgebäuden. Der Abbruchantrag ist bereits gestellt und im 
Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens bearbeitet, die Umsetzung wird aktuell durch den Vor-
habenträger vorbereitet. Die untere Naturschutzbehörde ist in den Vorgang eingebunden und 
hat zur Auflage gemacht, dass zunächst der Amphibienschutzzaun gestellt und die Eidech-
senfläche angelegt wird. Nach Rücksprache mit dem für die ökologische Baubegleitung be-
auftragten Büro Botanik plus werden die Vorgaben entsprechend berücksichtigt (voraussicht-
licher Beginn in KW 4).  
 
Eine Kontrolle und Freigabe der an der Scheune angebrachten, künstlichen Nisthilfe des im 
Oktober noch von Anwohnern gesichteten Turmfalken ist am 26.10.2018 durch den Fachgut-
achter erfolgt. Bettelnde Jungvögel wurden keine gesichtet. Die Nisthilfe konnte zwischen-
zeitlich verschlossen werden.  
  
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
--- 
   
 
 
Anlagen: 

- Städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB zur Sicherung und Durchführung von na-
tur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit Anlagen  
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/265/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Durchführung von Kanalinspektions- und Reinigungsarbeiten in 
Erfüllung der Vorgaben nach der Eigenkontrollverordnung 
- Durchführung des Wettbewerbsverfahrens für die gewerblichen      
  Leistungen 
- Auftragsvergabe 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 10.01.2019 
Bearbeiter: Knobloch AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 29.01.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: 1. Die Firma Herrmann soll den Auftrag erhalten. 
2. Der Gemeinderat bestätigt, dass er weitere 200.000 € im 

Erfolgsplan 2020 zur Abdeckung der Maßnahme bereit-
stellen wird. 

 
 
Sachverhalt: 
Im (neuen) Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist für das Jahr 2019 unter 
der HH-Stelle 7.7907.900500-500 ein Betrag von 400.000 € für die Durchführung der Kanal-
inspektion mit vorauseilender Rohrreinigung eingestellt.  
 
Die dazu notwendigen Maßnahmen wurden öffentlich ausgeschrieben, von den 11 interes-
sierten Firmen haben zum Zeitpunkt der Angebotseröffnung nur 2 ein Angebot abgegeben.  
 
Nach Prüfung dieser Angebote ergibt sich folgendes Bild in der Bieterreihenfolge: 
 

1. Firma Hermann, Pforzheim 383.291,86 € brutto 

2. XXX, Eppingen 445.827,55 € brutto 

 
Im aktuellen Erfolgsplan 2019 sind zur Abdeckung der Maßnahme – wie oben dargelegt - 
400.000 € eingestellt. – Aus dem alten Haushaltsplan ist erkenntlich, dass ehemals (zu Zei-
ten des Regiebetriebes) ein Betrag für diese Maßnahme von insgesamt 600.000 € (HH-Stelle 
2.7050.950004-500) vorgesehen war. Diese 600.000 € werden auch benötigt, wobei für die-
ses Jahr mit einem Mittelabfluss von rd. 400.000 € zur rechnen ist und für das Jahr 2020 
dann mit einem Betrag von rd. 200.000 €; was aber in der mittelfristigen Finanzplanung für 
den Eigenbetrieb Abwasser bereits so berücksichtigt ist. 
 
Da gegen die Firma Hermann aus Pforzheim keine negativen Erkenntnisse und auch keine 
anderweitigen Verfahrenshemmnisse vorliegen, schlägt die Gemeindeverwaltung vor, diese 
Firma mit der Durchführung der Arbeiten zu betrauen. Jene dürfte dann in 2019 ihre Leistung 
erbracht haben, sodass das bereits unter Vertrag stehende Büro Weber-Ingenieure, Pforz-
heim dann im Jahr 2020 die Auswertung der Kamerabefahrung und die Abfassung eines Zu-
standsberichtes fertigen kann. Von daher werden im Jahr 2020 für die Restabwicklung des 
Auftrages der Firma Hermann und für die notwendigen Ingenieurleistungen die im alten HH-
Plan noch berücksichtigten 200.000 € bereitzustellen sein. Entsprechend ist auch der Be-
schlussvorschlag abgefasst.  
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Anlagen: -- 
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/267/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Situation Bahnübergang Kleinsteinbach 
- Unterrichtung des Gemeinderates über den aktuellen 
  Verfahrensstand 
- Beratung und Entscheidung über das weitere Vorgehen 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 15.01.2019 
Bearbeiter: Knobloch AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 29.01.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt, mit der Bahn erneut über die 
Beseitigung des BÜ Kleinsteinbach zu verhandeln. Sollte 
dies nicht zu einem Erfolg im Sinne des letzten gemeinderät-
lichen Beschlusses führen, wird die Verwaltung ermächtigt, 
ein Anordnungsverfahren nach § 6 Eisenbahnkreuzungsge-
setz einzuleiten.       

 
 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 - nach Vorberatung durch Ortschafts-
rat Kleinsteinbach und Bauausschuss - beschlossen, die Beseitigung des schienengleichen 
Bahnübergangs (ohne großen zeitlichen Verzug) weiter betreiben zu wollen. – Ein gemein-
samer Ortstermin am 21.03.2018 mit Vertretern der Bahn und die sich hieran anschließende 
Diskussion ließen hoffen, dass die Bahn erfreut die Haltung der Gemeinde Pfinztal vernimmt 
und sich ebenfalls für die zukunftsfähige Lösung in Form der Beseitigung des schienenglei-
chen Bahnübergangs mit der Schaffung von adäquaten Ersatzbaumaßnahmen ausspricht 
und die erforderlichen Planungs- und Verfahrensschritte angeht.  
 
Mit Schreiben vom 10.12.2018 (eingegangen bei der Gemeinde am 27.12.) hat die Bahn 
dann jedoch dem Ansinnen der Gemeinde eine Absage erteilt. Die DB Netz AG will fernerhin 
an einer (lediglich) Ertüchtigung des Bahnübergangs (mit Halbschranken) festhalten.  
 
Die Haltung der DB Netz AG erstaunt, nachdem sie in den Jahren zuvor in Kooperation mit 
der Gemeinde sich ebenfalls für die Beseitigung des Bahnübergangs und die Schaffung von 
adäquaten Ersatzmaßnahmen ausgesprochen hat. Dies auch mit der Begründung, dass nur 
ein solches Modell zukunftsfähig und eigentlich alternativlos sei (denn sonst wäre schon da-
mals aus Wirtschaftlichkeitsgründen die Auflösung des niveaugleichen Bahnübergangs auf-
zugeben gewesen). 
 
Der Gemeinderat mag nun entscheiden, ob er an seinem am 16.10.2018 gefassten Be-
schluss festhalten möchte, was vermutlich zu einem Anordnungsverfahren nach § 6 EKrG 
führt, oder ob die Beseitigung des BÜ zumindest mittelfristig aufgegeben werden soll und 
stattdessen die von der Bahn jetzt angestrebte Sanierung unter Beibehaltung der niveauglei-
chen Kreuzung mitgetragen wird. 
 
Nach Ansicht der Verwaltung ist die Sanierung des Bahnübergangs (und dann auch nur unter 
Verwendung von Halbschranken) nicht zukunftsfähig, weshalb die Durchführung eines An-
ordnungsverfahrens nach § 6 EKrG vorgeschlagen wird.  

Ö  6Ö  6
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Anlagen: 
- Schreiben DB Netz AG vom 10.12.2018 
- Auszug Eisenbahnkreuzungsgesetz 
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